
835 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXI.GP 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz geändert wird 
(26. Novelle zum GSVG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, BGBI. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGB!. I Nr. 103/2001, wird wie folgt geändert: 

1. Im§ 55 Abs. 2 Z 1 vierter Satz wird der Ausdruck "Bestellung des Vormundes" durch den Ausdruck 
"Betrauung einer Person mit der Obsorge" ersetzt. 

2. Im § 75 Abs. 2 wird der Ausdruck "Pflegschafts(Vormundschafts)gerichtes" durch den Ausdruck 
"Pflegschaftsgerichtes" ersetzt. 

3. Im§ 83 Abs. 2 letzter Halbsatz wird der Ausdruck "Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege" 
durch den Ausdruck "Pflegschaftsgerichtes in Obsorge" ersetzt . 

./. § 93 Abs. 2 zweiter Satz lautet: 

"Der vom Versicherten zu tragende Kostenanteil (§ 86) hat mindestens 20% dieser 
Höchstbeitragsgrundlage zu betragen." 

5. 1111 § 95 Abs. 2 wird der Ausdruck "Wartung" durch den Ausdruck "Pflege" ersetzt. 

6. Im § 128 Abs. I letzter If~lbsatz wird der Ausdruck ''Vonnundschafts(Pflegschafts)gerichtes m 
Pflege·· durch den Ausdruck "Pflegschaftsgerichtes in Obsorge" ersetzt. 

7. Im§ 1./9 Abs. 7 dritter Satz wird der Ausdruck "28%" durch den Ausdruck "27%" ersetzt. 

8. Im§ 183 Abs. I zweiter Satz wird der Ausdruck ''im Sinne des§ 3 des Datenschutzgesetzes" durch 
den Ausdruck ''im Sinne des§ 4 des Datenschutzgesetzes 2000 ··ersetzt. 

9. § 195 Abs. 8 lautet: 

"(8) Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000 ist hinsichtlich der im Abs. 5 
und 6 genannten Aufgaben stets die Hauptstelle des Versicherungsträgers." 

I 0. 1111 § 216 Abs. 5 wird der Ausdruck "in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit"" durch den Ausdruck 
"im Internet" ersetzt. 

I 1. § 229c Abs. 1 Z I lautet: 
"1. der Person, für die Anspruch auf Familienbeihilfe nach § 2 Abs. 1 lit. b. c und f smYie nach § 8 

Abs. 4 bis 7 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 besteht, und" 

12. Im§ 23la erster Satz wird der Ausdruck "Datenschutzgesetzes, BGBI. Nr. 565/1978, ··durch den 
Ausdruck 'Datenschutzgesetzes 2000" ersetzt. 

13. § 259 Abs. 11 zireiter Satz lautet: 

"Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuss betreffenden Bestimmungen sind dabei weiter anzuwenden, 
und zwar so, dass der Kinderzuschuss ab 1. Jänner 2002 mindestens 29,07 €beträgt." 

1./. Im§ 274 Abs. I a wird der Ausdruck "2003" durch den Ausdruck "2005" ersetzt. 

15. Im§ 276 Abs. 3 wird nach dem Ausdruck "unterliegen" der Ausdruck "und die zu Geschäftsführern 
bestellten Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Mitglied der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder ist, wenn diese Gesellschafter am 31. Dezember 1999 der Pflichtversicherung 
gemäß § 3 Abs. 3 GSVG unterliegen," eingefügt. 

16. Im§ 281 Abs. I Z 3 wird der Ausdruck "2003" durch den Ausdruck "2005" ersetzt. 

17. Im § 292 Abs. 6 wird der Ausdruck" Abs. 3 und 4" durch den Ausdruck" Abs. 3 bis 5" ersetzt. 

18. Nach§ 293 wird.folgender§ 294 samt Überschrift angefügt: 
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"Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. xxxJ2002 

(26. Novelle) 

§ 29-t Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Jänner 2002 die§§ 55 Abs. 2 Z 1, 75 Abs. 2, 83 Abs. 2, 93 Abs. 2, 95 Abs. 2, 128 Abs. 1, 

149 Abs. 7, 183 Abs. 1, 195 Abs. 8, 216 Abs. 5, 229c Abs. 1 Z 1, 23la, 259 Abs. 11, 274 
Abs. la und 28 1 Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxx/2002: 

2. rückwirkend mit 8. August 2001 § 292 Abs. 6 in der Fassung des Bundesgesetzes BGB!. I 
Nr. xxx/2002; 

3. rückwirkend mit 1. Jänner 2000 § 276 Abs. 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. xxx/2002." 
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Vorblatt 

Probleme: 

Erforderlichkeit der Aktualisierung verschiedener Bereiche des Sozialversicherungsrechtes. 

Lösung: 

Vornahme notwendiger Anpassungen und Rechtsbereinigungen, Schaffung eines besseren 
Rechtszuganges. 

Alternativen: 

Beibehaltung des gegenwärtigen Rechtszustandes. 

Auswirkungen auf die Beschäftigung und den Whischaftsstando11 Österreich: 

Keine. 

Finanzielle Auswirkungen: 

Ein Großteil der Maßnahmen des Entmtrfcs besteht aus Zitienmgsändenmgen. Damit sind keine 
finanziellen Auswirkungen Yerbunden. 

Soferne leistungsrechtliche Änderungen \"Orgesehen sind, die Parallelbestimmungen zum ASVG 
betreffen, wird auf die Ausführungen im Ent\mrf einer 59. No\"elle zum ASVG \"erwiesen. 

EU-Konformität: 

Gegeben. 
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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil 

Im Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen sind zahlreiche Ändernngen und 
Ergänzungen des Soziah·ersichernngsrechtes, die großteils der Rechtsbereinigung, der Verbessenmg der 
Praxis oder der Anpassung an die Rechtsentwicklung innerhalb und außerhalb der Sozialyersicherung 
dienen sollen, vorgemerkt. Diese konnten im Rahmen der letzten Ändernngen der 
Sozialversichernngsgesetze angesichts dringenderer sozialpolitischer und budgetärer Anliegen nicht 
realisiert werden. 

Im Einzelnen sind - abgesehen von der Übernahme der entsprechenden Parallelbestimmungen im 
Entwurf einer 59. ASVG-Novelle - Maßnahmen zwecks legistischer Klarstellungen \'Orgesehen. 

In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich das im Entm1rf vorliegende Bundesgesetz auf Art. 10 
Abs. 1Z11 B-VG ("Sozialversicherungswesen"). 
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Besonderer Teil 

Zu den Z 1 bis 3, 5 bis U und 16 (§§ 55 Abs. 2 Z 1, 75 Abs. 2, 83 Abs. 2, 95 Abs. 2, 128 Abs. 1, 149 
Abs. 7, 183 Abs. 1, 195 Abs. 8, 216 Abs. 5, 229c Abs. 1Z1, 231a, 259 Abs. 11, 274 Abs. la und 281 
Abs. 1Z3): 

Diese Änderungen entsprechen den gleichartigen Änderungen des ASVG, wie sie im Rahmen des 
Entwurfes einer 59. ASVG-Novelle vorgeschlagen \rnrden, weshalb auf eine gesonderte Erläuterung 
dieser Änderungen verzichtet werden kann. Um im Einzelfall das Auffinden der gewünschten 
Erläuterungen im ASVG-Novellenentwurf zu erleichtern, werden im Folgenden die in beiden Gesetzen 
einander entsprechenden Vorschriften gegenübergestellt: 

GSVG 

§ 55 Abs. 2 Z 1 vierter Satz 

§ 75 Abs. 2 

§ 83 Abs. 2 letzter Halbsatz 

§ 95 Abs. 2 

§ 128 Abs. 1 letzter Halbsatz 

§ 149 Abs. 7 

§ 183 Abs. 1 zweiter Satz 

§ 195 Abs. 8 

§ 216 Abs. 5 

§ 229c Abs. 1 Z 1 

§ 23 la erster Satz 

§ 259 Abs. 11 zweiter Satz 

§ 274 Abs. la 

§ 281 Abs. 1 Z 3 

Zu Z 4 {§ 93 Abs. 2): 

ASVG 

§ 86 Abs. 3 Z 1 vierter Satz 

§ 106 Abs. 2 

§ 123 Abs. 2 letzter Halbsatz 

§ 144 Abs. 4 

§ 252 Abs. 1 letzter Halbsatz 

§ 292 Abs. 8 

§ 321 Abs. 1 zweiter Satz 

§ 418 Abs. 7 

§ 444 Abs. 7 

§ 459b Abs. 1 Z 1 

§ 460e erster Satz 

§ 551 Abs. 11 zweiter Satz 

§ 572 Abs. 1 Z 5a 

§581Abs.1Z3 

Durch das Sozialversicherungs-Wälmmgsumstellungs-Begleitgesetz (SV-\VUBG) \\urde auch die 
Kostenbeteiligung der nach diesem Bundesgesetz Versicherten bei Heilbehelfen und Hilfsmitteln 
angepasst. Im Hinblick darauf, dass das SV-WUBG lediglich die Sicherstellung eines reibungslosen 
Überganges auf die Währung Euro mit Wirksamkeit ab l. Jänner 2002 im Bereich der 
Sozialversicherung gewährleisten soll und nach den Regeln der Verordnung (EG) Nr. 1103/1997 Yom 
17. Juni 1997 vom Grundsatz geprägt ist, durch die Umrechnung von Schillingbeträgen in Euro keine 
materiellrechtlichen Ändenmgen zu bewirken, soll die vor dem Inkrafttreten des SV-WUBG geltende 
Kostenbeteiligungsregelung wieder in Kraft gesetzt werden. Daher sind mit dieser Maßnahme keine 
finanziellen Auswirkungen verbunden. 

Zu Z 15 (§ 276 Abs. 3): 

Durch die gegenständliche Novellierung wird die bereits bestehende Übergangsbestimmung um den 
Personenkreis der zu Geschäftsführern bestellten Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung, die Mitglied der Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist, enveitert, wenn diese Gesellschafter 
am 31. Dezember 1999 der Pflichtversicherung nach § 3 Abs. 3 GSVG unterliegen. 

Zu Z 17 {§ 292 Abs. 6): 

Im Zuge des Bundesgesetzes BGB! I Nr. 103/2001 wurde im GSVG normiert, dass für die Dauer des 
Bezuges von Kinderbetreuungsgeld Krankenversicherung besteht. Mit der vorgeschlagenen Regelung 
soll nunmehr eine Klarstellung im Zusammenhang mit der Finanzierung dieser Krankenversicherung 
aus Mitteln des Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen getroffen werden. 
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Textgegenüberstellung 

Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz 

Geltende Fassung: 

Anfall der Leistungen 

§ 55. (1) unverändert. 

(2) Pensionen aus der Pensionsversicherung fallen an: 
1. Hinterbliebenenpensionen fallen mit dem dem Eintritt des 

Versicherungsfalles folgenden Tag an, wenn der Antrag binnen sechs 
Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird. Wird ein 
Antrag auf Waisenpension nicht fristgerecht gestellt, so fällt die 
Waisenpension mit dem dem Eintritt des Versichenmgsfalles 
folgenden Tag an, sofern der Antrag längstens bis zum Ablauf von 
sechs Monaten nach dem Eintritt der Volljährigkeit der Waise 
gestellt wird. Wird der Antrag auf die Pension erst nach Ablauf 
dieser Frist gestellt, so fällt die Pension erst mit dem Tag der 
Antragstellung an. Die Antragsfrist verlängert sich bei 
Waisenpensionsberechtigten um die Dauer eines Verfahrens zur 
Feststellung der Vaterschaft bzw. zur Bestellung des Vormundes und 
beginnt bei Waisenpensionsberechtigten, die erst nach dem Eintritt 
des Versicherungsfalles geboren werden, mit dem Tag der Geburt. 
Bei nachträglicher amtlicher Feststellung des Todestages beginnt die 
Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser Feststellung. Wird für ein 
doppelt verwaistes Kind ein Antrag auf Waisenpension nach einem 
Elternteil gestellt, so ist dieser Antrag rechtswirksam für den 
Anspruch auf Waisenpension bzw. Waisenrente nach beiden 
Elternteilen und gilt für den Versicherungsträger nach diesem 
Bundesgesetz sowie für alle Träger der gesetzlichen 
Unfallversicherung oder Pensionsversicherung nach einem anderen 
Bundesgesetz. 

2. unverändert. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Anfall der Leistungen 

§ 55. ( 1) unverändert. 

(2) Pensionen aus der Pensionsversicherung fallen an: 
1. Hinterbliebenenpensionen fallen mit dem dem Eintritt des 

Versicherungsfalles folgenden Tag an, wenn der Antrag binnen sechs 
Monaten nach Eintritt des Versicherungsfalles gestellt wird. Wird ein 
Antrag auf Waisenpension nicht fristgerecht gestellt, so fällt die 
Waisenpension mit dem dem Eintritt des Versicherungsfalles 
folgenden Tag an, sofern der Antrag längstens bis zum Ablauf von 
sechs Monaten nach dem Eintritt der Volljährigkeit der Waise 
gestellt wird. Wird der Antrag auf die Pension erst nach Ablauf 
dieser Frist gestellt, so fällt die Pension erst mit dem Tag der 
Antragstellung an. Die Antragsfrist verlängert sich bei 
Waisenpensionsberechtigten um die Dauer eines Verfahrens zur 
Feststellung der Vaterschaft bzw. zur Betrauung einer Person mit der 
Obsorge und beginnt bei Waisenpensionsberechtigten, die erst nach 
dem Eintritt des Versicherungsfalles geboren werden, mit dem Tag 
der Geburt. Bei nachträglicher amtlicher Feststellung des Todestages 
beginnt die Antragsfrist erst mit dem Zeitpunkt dieser Feststellung. 
Wird für ein doppelt venvaistes Kind ein Antrag auf Waisenpension 
nach einem Elternteil gestellt, so ist dieser Antrag rechtswirksam für 
den Anspruch auf Waisenpension bzw. Waisenrente nach beiden 
Elternteilen und gilt für den Versicherungsträger nach diesem 
Bundesgesetz sowie für alle Träger der gesetzlichen 
Unfallversichenmg oder Pensionsversicherung nach einem anderen 
Bundesgesetz. 

2. unverändert. 
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(3) und (4) unverändert. 

Zahlungsempfänger 

§ 75. (1) unverändert. 

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenpensionen oder Kinderzuschüsse 
vom Zahlungsempfänger nicht zugunsten des Kindes verwendet werden, so 
kann der Versicherungsträger mit Zustimmung des 
Pflegschafts(Vommndschafts)gerichtes einen anderen Zahlungsempfänger 
bestellen. 

Anspruchsberechtigung für Angehörige 

§ 83. ( 1) unverändert. 

(2) Als Angehörige gelten: 
1. bis 6. unverändert. 

Die ständige Hausgemeinschaft im Sinne der Z 5 besteht weiter, wenn sich 
das Kind nur vorübergehend oder wegen schulmäßiger (beruflicher) 
Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der 
Hausgemeinschaft aufäält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind auf 
Veranlassung des Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten oder auf 
Anordnung der Jugendfürsorge oder des 
Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befindet. 

(3) bis (10) unverändert. 

Heilbehelfe und Hilfe bei körperlichen Gebrechen 

§ 93. (l) unverändert. 
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(2) Die Kosten der Heilbehelfe und Hilfsmittel werden vom 
Versicherungsträger nur dann übernommen, wenn sie höher sind als 20% der 
Höchstbeitragsgrundlage (§ 108 Abs. 3 ASVG). 10% der Kosten, gerundet 
auf Cent, mindestens jedoch 20% der Höchstbeitragsgrundlage, sind vom 
Versicherten zu tragen. 

(3) bis (10) unverändert. 

Umfang und Dauer der Anstaltspflege oder der medizinischen 
Hauskrankenpflege 

§ 95. (1) unverändert. 

(2) Als Anstaltspflege gilt nicht die Unterbringung in einem Heim für 
Genesende, die ärztlicher Behandlung und besonderer Wartung bedürfen (§ 2 
Abs. l Z 3 Krankenanstaltengesetz, BGB!. Nr. 1/1957), in einer Pflegeanstalt 
für chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege 
bedürfen (§ 2 Abs. l Z 4 Krankenanstaltengesetz, BGB!. Nr. 1/1957) oder in 
einer Sonderkrankenanstalt, die vorwiegend der Rehabilitation von 
Versicherten dient. 

(3) unverändert. 

Kinder 

§ 128. (1) Als Kinder gelten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr: 
l. bis 5. unverändert. 

Die in Z 4 und 5 genannten Personen gelten nur dann als Kinder, wenn sie 
mit dem Versicherten ständig in Hausgemeinschaft leben. die in Z 5 
genannten Personen überdies nur dann, wenn sie gegenüber dem Versicherten 
im Sinne des § 141 ABGB unterhaltsberechtigt sind und sie und der 
Versicherte ihren Wohnsitz im Inland haben. Die ständige Hausgemeinschaft 
besteht weiter, wenn sich das Kind nur vorübergehend oder wegen 
schulmäßiger (beruflicher) Ausbildung oder zeitweilig wegen Heilbehandlung 
außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält; das gleiche gilt, wenn sich das Kind 
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auf Veranlassung des Versicherten und überwiegend auf dessen Kosten oder 
auf Anordnung der Jugendfürsorge oder des 
Vormundschafts(Pflegschafts)gerichtes in Pflege eines Dritten befindet. 

(2) unverändert. 

Voraussetzungen für den Anspruch auf Ausgleichszulage 

§ 149. (1) bis (6) unverändert. 

(7) Wurde die Bewirtschaftung eines land(forst)wirtschaftlichen 
Betriebes aufgegeben, der Betrieb übergeben, verpachtet oder auf andere 
Weise jemandem zur Bewirtschaftung überlassen, so ist bei Ermittlung des 
Einkommens des bisherigen Eigentümers (des Verpächters) ohne Rücksicht 
auf Art und Ausmaß der ausbedungenen Leistungen vom Einheitswert der 
übergebenen, verpachteten oder zur Bewirtschaftung überlassenen 
land(forst)wirtschaftlichen Flächen auszugehen, sofern die Übergabe 
(Verpachtung, Überlassung) nicht mehr als zehn Jahre, gcrcclmet vom 
Stichtag, zurückliegt. Bei einer Übergabe (Verpachtung, Überlassung) vor 
dem Stichtag ist vom durchschnittlichen Einheitswert (Abs. 9). in allen 
übrigen Fällen von dem auf die übergebenen Flächen entfallenden 
Einheitswert im Zeitpunkt der Übergabe (Verpachtung, Überlassung) 
auszugehen. Als monatliches Einkommen gilt für Personen, die mit dem 
Ehegatten (der Ehegattin) im gemeinsamen Haushalt leben, bei einem 
Einheitswert von 5 600 € und darüber sowie bei alleinstehenden Personen bei 
einem Einheitswert von 3 900 € und darüber ein Betrag von 28% des 
jeweiligen Richtsatzes, und zwar 

1. und 2. unverändert. 
gerundet auf Cent. Diese Beträge vermindern sich für Einheitswerte unter 
5 600 € und 3 900 € im Verhältnis des maßgeblichen Einheitswertes zu den 
genannten Einheitswerten, gerundet auf Cent. Abs. 6 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(8) bis (12) unverändert. 
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Verwaltungshilfe 

§ 183. (1) Der Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz und die 
übrigen Träger der Sozialversicherung (der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei Erfüllung 
ihrer (seiner) Aufgaben einander zu unterstützen; sie haben insbesondere 
Ersuchen, die zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen 
und örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert anderen 
Versicherungsträgern alle Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren 
Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind, sowie Anträge und Meldungen 
fristwahrend weiterzuleiten. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe 
bezieht sich auch auf die Übermittlung von Daten im Sinne des § 3 des 
Datenschutzgesetzes im automationsunterstützten Datenverkehr zwischen den 
Versicherungsträgern, die zur Durchführung des Melde- und 
Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung 
von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) unverändert. 

Haupt-, Landes- und Außenstellen 

§ 195. (1) bis (7) unverändert. 

(8) Auftraggeber im Sinne des § 3 Z 3 des Datenschutzgesetzes, 
BGB!. Nr. 565/1978, ist hinsichtlich der in den Abs. 5 und 6 genannten 
Aufgaben stets die Hauptstelle des Versicherungsträgers. 

(9) unverändert. 

Rechnungsabschluß und Nachweisungen 

§ 216. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der Versicherungsträger hat die von der Generalversammlung 
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Venvaltungshilfe 

§ 183. (1) Der Versicherungsträger nach diesem Bundesgesetz und die 
übrigen Träger der Sozialversicherung (der Hauptverband der 
österreichischen Sozialversicherungsträger) sind verpflichtet, bei Erfüllung 
ihrer (seiner) Aufgaben einander zu unterstützen; sie haben insbesondere 
Ersuchen, die zu diesem Zweck an sie ergehen, im Rahmen ihrer sachlichen 
und örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen und auch unaufgefordert anderen 
Versicherungsträgern alle Mitteilungen zukommen zu lassen, die für deren 
Geschäftsbetrieb von Wichtigkeit sind, sowie Anträge und Meldungen 
fristwahrend weiterzuleiten. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe 
bezieht sich auch auf die Übermittlung von Daten im Sinne des § 4 des 
Datenschutzgesetzes 2000 im automationsunterstützten Datenverkehr 
zwischen den Versicherungsträgern, die zur Durchführung des Melde- und 
Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung 
von Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) unverändert. 

Haupt-, Landes- und Außenstellen 

§ 195. (!)bis (7) unverändert. 

(8) Auftraggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000 ist 
hinsichtlich der im Abs. 5 und 6 genannten Aufgaben stets die Hauptstelle 
des Versicherungsträgers. 

(9) unverändert. 

Rechnungsabschluß und Nachweisungen 

§ 216. (1) bis (4) unverändert. 

(5) Der Versicherungsträger hat die von der Generalversammlung 
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beschlossene Erfolgsrechnung binnen vier Monaten nach der 
Beschlußfassung in der Fachzeitschrift "Soziale Sicherheit" zu verlautbaren. 

Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich des Bezuges 
einer Familienbeihilfe 

§ 229c. (1) Die Abgabenbehörden des Bundes haben dem 
Versicherungsträger nach Maßgabe des Abs. 3 folgende Daten zu 
übermitteln: 

Name (Familienname und Vorname), Versicherungsnummer und Anschrift 
1. der Person, für die Anspruch auf Familienbeihilfe gemäß § 2 Abs. 1 

lit. b des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 besteht, und 
2. unverändert. 

(2) und (3) unverändert. 

Elektronische Datenverarbeitung 

§ 231a. Der Versicherungsträger ist insoweit zur Ermittlung, 
Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes, BGBI. Nr. 565/1978, ermächtigt, als dies zur Erfüllung 
der ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung 
ist. Zu den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben zählt auch die 
Übermittlung der bei der Einhebung der im § 27 a des 
Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen Kostenbeiträge notwendigen Daten. 
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beschlossene Erfolgsrechnung binnen vier 
Beschlußfassung im Internet zu verlautbaren. 

Monaten nach der 

Mitwirkung der Abgabenbehörden des Bundes hinsichtlich des Bezuges 
einer Familienbeihilfe 

§ 229c. ( l) Die Abgabenbehörden des Bundes haben dem 
Versicherungsträger nach Maßgabe des Abs. 3 folgende Daten zu 
übermitteln: 

Name (Familienname und Vorname), Versicherungsnummer und Anschrift 
l. der Person, für die Anspruch auf Familienbeihilfe nach § 2 Abs. l 

lit. b, c und f sowie nach § 8 Abs. 4 bis 7 des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 besteht, und 

2. unverändert. 

(2) und (3) unverändert. 

Elektronische Datenverarbeitung 

§ 231a. Der Versicherungsträger ist insoweit zur Ermittlung, 
Verarbeitung und Übermittlung von personenbezogenen Daten im Sinne des 
Datenschutzgesetzes 2000 ermächtigt, als dies zur Erfüllung der ihm 
gesetzlich übertragenen Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung ist. Zu den 
ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben zählt auch die Übermittlung der bei 
der Einhebung der im § 27 a des Krankenanstaltengesetzes vorgesehenen 
Kostenbeiträge notwendigen Daten. 
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Schlußbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 336/1993 

(19 Novelle) 

§ 259. (1) bis (10) unverändert. 

(11) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch auf Kinderzuschuß 
gemäß § 144 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch über 
diesen Zeitpunkt hinaus solange weiter bestehen, solange die 
Veraussetzungen für den Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden 
Rechtslage gegeben sind. Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuß 
betreffenden Bestimmungen sind dabei weiter anzuwenden. 

(12) bis (16) unverändert. 

Schlußbestimmungen zu Art. 8, Abschnitt II des Arbeits- und 
Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1997, BGBI. 1 Nr. 139 

(Abschnitt II der 22. Novelle) 

§ 274. (1) unverändert. 

(la) § 87 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 139/1997 tritt 
mit 1. Jänner 2003 in Kraft. 

(2) bis (4) unverändert. 

Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz BGBI. 1 Nr.139/1998 

(23. Novelle) 

§ 276. (1) und (2) unverändert. 
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SchlulJbestimmungen zu Art. 1 des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 336/1993 

(19 Novelle) 

§ 259. (1) bis (10) unverändert. 

(11) Ein am 30. Juni 1993 bestandener Anspruch auf Kinderzuschuß 
gemäß § 144 in der am 30. Juni 1993 geltenden Fassung bleibt auch über 
diesen Zeitpunkt hinaus solange weiter bestehen, solange die 
Veraussetzungen für den Anspruch nach der am 30. Juni 1993 geltenden 
Rechtslage gegeben sind. Die bis 30. Juni 1993 den Kinderzuschuss 
betreffenden Bestimmungen sind dabei weiter anzuwenden, und zwar so, dass 
der Kinderzuschuss ab 1. Jänner 2002 mindestens 29,07 €beträgt. 

(12) bis (16) unverändert. 

SchlulJbestimmungen zu Art. 8, Abschnitt II des Arbeits- und 
Sozialrechts-Änderungsgesetzes 1997, BGBI. 1 Nr. 139 

(Abschnitt II der 22. Novelle) 

§ 274. (1) unverändert. 

(Ja) § 87 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 139/1997 tritt 
mit 1. Jänner 2005 in Kraft. 

(2) bis (4) unverändert. 

SchlulJbestimmungen zum Bundesgesetz BGBI. 1 Nr.139/1998 

(23. Novelle) 

§ 276. (1) und (2) unverändert. 
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(3) Die zu Geschäftsführern bestellten Gesellschafter einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, die am 31. Dezember 1998 der Pflichtversicherung 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 GSVG unterliegen, auf Gnmd der Änderung des § 4 
Abs. 2 ASVG durch die 55. Novelle zum ASVG, BGB!. I Nr. 138/1998, nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert wären, bleiben 
weiterhin nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
pflichtversichert, so lange die Tätigkeit, welche die Pflichtversicherung nach 
den bisherigen Vorschriften begründet hat, weiter ausgeübt wird und keine 
Änderung des maßgeblichen Sachverhaltes eintritt. 

(4) bis (18) unverändert. 

Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz BGB!. 1Nr.175/1999 
(24. Novelle) 

§ 281. (1) Es treten in Kraft: 
1. und 2. unverändert. 
3. mit 1. Jänner 2003 § 87 Abs. 1 und 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGB!. I Nr. 175/1999; 

(2) bis (6) unverändert. 

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGB!. 1Nr.103/2001 

§ 292. (1) bis (5) unverändert. 

(6) Vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen · wird der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ein Beitrag in der 
Höhe von 100% der Leistungen für die Differenzbeträge nach Abs. 3 und 4 
geleistet. 
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(3) Die zu Geschäftsführern bestellten Gesellschafter einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, die am 31. Dezember 1998 der Pflichtversicherung 
gemäß § 2 Abs. 1 Z 3 GSVG unterliegen und die zu Geschäftsführern 
bestellten Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die 
Mitglied der Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist, wenn diese 
Gesellschafter am 31. Dezember 1999 der Pflichtversicherung gemäß § 3 
Abs. 3 GSVG unterliegen, auf Grund der Änderung des § 4 Abs. 2 ASVG 1 

durch die 55. Novelle zum ASVG, BGB!. I Nr. 138/1998, nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz pflichtversichert wären, bleiben 
weiterhin nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz 
pflichtversichert. so lange die Tätigkeit, welche die Pflichtversicherung nach 
den bisherigen Vorschriften begründet hat, weiter ausgeübt wird und keine 
Änderung des maßgeblichen Sachverhaltes eintritt. 

( 4) bis (I 8) unverändert. 

Schlußbestimmungen zum Bundesgesetz BGB!. 1Nr.175/1999 
(24. Novelle) 

§ 281. (I) Es treten in Kraft: 
1. und 2. unverändert. 
3. mit 1. Jänner 2005 § 87 Abs. 1 und 3 in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGB!. I Nr. 175/1999. 

(2) bis (6) unverändert. 

Schlussbestimmungen zum Bundesgesetz BGB!. 1Nr.103/2001 

§ 292. (I) bis (5) unverändert. 

(6) Vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen wird der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ein Beitrag in der 
Höhe von 100% der Leistungen für die Differenzbeträge nach Abs. 3 bis 5 
geleistet. 
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Schlussbestimmung zum Bundesgesetz BGBI. 1 Nr. xxx/2002 

(26. Novelle) 

§ 294. Es treten in Kraft: 
1. mit 1. Jänner 2002 die §§ 55 Abs. 2 Z 1, 75 Abs. 2, 83 Abs. 2, 93 

Abs. 2, 95 Abs. 2, 128 Abs. 1, 149 Abs. 7, 183 Abs. 1, 195 Abs. 8, 
216 Abs. 5, 229c Abs. 1Z1, 23la, 259 Abs. 11, 274 Abs. la und 281 
Abs. 1 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. xxx/2002; 

2. rückwirkend mit 8. August 2001 § 292 Abs. 6 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxx/2002; 

3. rückwirkend mit 1. Jänner 2000 § 276 Abs. 3 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB!. I Nr. xxx/2002. 
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